
 

 

DIENSTGEBÄUDE 
Wittelsbacherstraße 53 · 83022 Rosenheim 
Tel. 08031 392-01 · Fax 08031 392-9001  
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www.landkreis-rosenheim.de 

ÖFFNUNGSZEITEN 
MO - FR 08:15 - 12:00 Uhr 
DO 14:00 - 17:00 Uhr 

BANKVERBINDUNGEN 
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IBAN: DE71 7115 0000 0000 0220 12·BIC: BYLADEM1ROS 
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Bestätigung über Arbeitszeit / Schulzeiten 
 
 

Vorname, Nachname   

 

Anschrift 
 
 
Befindet sich seit ____________ (Monat / Jahr) in   unserem Unternehmen /  Bildungsstätte zur Ausübung ihrer / seiner 

   

 
 Berufstätigkeit   /    Selbstständigkeit 
 Teilnahme an einer Schul- oder Hochschulausbildung 
 Teilnahme an einer Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten Gesetztes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
 
Die wöchentliche Arbeits- oder Ausbildungszeit gilt ab: ____________ und umfasst ________ Stunden und wird wie folgt bestätigt: 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

von        

bis        

 
 Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer ist im Schichtdienst beschäftigt mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von ________ Stunden. 

 Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer ist Auszubildende/r und besucht zusätzlich eine Berufsschule. 

Schule  

Schulzeiten (Beginn, Ende);  
Termine für Blockunterricht 

 

 

Einsatzort (falls abweichend von Firmenanschrift) Bitte genaue Adresse der Arbeitsstelle und / oder Schulstätte angeben. 

 
Die Dauer des Beschäftigungs- bzw. Ausbildungsverhältnisses ist:   offen /  befristet bis: ____________ 
 
 
   

Ort, Datum Stempel (Schule / Firma)  / Unterschrift 

 

Zum Antrag für das Kind / die Kinder (Bitte vom Erziehungsberechtigten ausfüllen): 

 

Name, Vorname  Geburtsdatum 

 

Name, Vorname  Geburtsdatum 

Kreisjugendamt 

Landratsamt Rosenheim 
- Kreisjugendamt GR 245 -  
Wittelsbacherstr. 53  
83022 Rosenheim 

Vorlage nur erforderlich, wenn folgende 
Buchungszeiten überschritten werden: 
6 - 7 Stunden Kinderkrippe / Kindergarten 
3 - 4 Stunden Kinderhort 
 
oder eine Ferienbuchung, aufgrund von 
Berufstätigkeit, benötigt wird. 


